
Merkblatt zum Antrag auf einen Zuschuss zu den Kosten 

einer Alumniveranstaltung 

Was sind die 

Voraussetzungen für 

die Gewährung eines 

Zuschusses? 

Auswahlentscheidung 

Die Alumni des DAAD sind dank ihres Studien- oder Forschungsaufenthaltes an 
deutschen beziehungsweise ausländischen Hochschulen eine hervorragend 
qualifizierte Personengruppe, die häufig Schlüsselpositionen in Wissenschaft, 
Politik, Wirtschaft und Kultur einnimmt. Vernetzung und lebenslanges Lernen 
tragen erheblich dazu bei, dass sich die Alumni als Experten und Expertinnen, 
Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen und Partner und Partnerinnen 
des DAAD für internationale Wissenschaftskooperationen und die Förderung von 
zukünftigen Fach- und Führungskräften einsetzen und an der Lösung globaler 
Herausforderungen mitwirken können. 

Mit den jährlich zwischen 180 und 250 geförderten fachlich-thematischen 
Alumniveranstaltungen werden pro Jahr 15.000 bis 17.000 Personen erreicht. 
Dieses Angebot soll für Alumni aus aller Welt fortgesetzt werden. Aus dem 
Alumnikonzept des DAAD ergeben sich für das Programm einige neue Impulse: Es 
können auch bi- und multilaterale Alumniveranstaltungen gefördert werden, die 
verschiedene Alumnigruppen miteinander in Austausch bringen und deutsche 
Alumni einbeziehen, z.B. Nord-Süd oder regionale Veranstaltungen. Ein 
besonderes Interesse des DAAD besteht in der Förderung von Veranstaltungen, die 
Beiträge auf dem Weg zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) 
leisten. Vernetzung und Aktivitäten über die Veranstaltung hinaus werden 
besonders begrüßt. 

Das Ziel besteht darin, den fachlich-thematischen Austausch sowie die Vernetzung 
und Kooperation der Alumni untereinander sowie mit Institutionen der 
Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft zu unterstützen und eine 
internationale Orientierung zu verfolgen. Das Programm zielt darauf ab, die 
Kompetenzen der Alumni zur Lösung globaler Herausforderungen zu erweitern und 
aktiv einzubringen, die Bindung der Alumni an den DAAD und an Deutschland zu 
fördern und die Weitergabe von Erfahrungen an nachfolgende Generationen zu 
unterstützen. 

Antragsberechtigt sind DAAD-Alumni, eingetragene deutsche und ausländische 
Alumnivereine, DAAD-Alumni-Fachnetzwerke, DAAD-Büros im Ausland, 
Lektorinnen/ Lektoren und Langzeitdozentinnen/Langzeitdozenten. 

Deutsche Hochschulen sind nicht antragsberechtigt. Sie können für die Betreuung 
ihrer Alumni einen Antrag im Alumni-Programm zur Betreuung und Bindung 
ausländischer Alumni einreichen: www.daad.de/alumni-programm. 

Es muss sich um eine fachliche oder thematische Alumniveranstaltung handeln. 

An der Veranstaltung muss eine größere Anzahl, in der Regel (mindestens 50%), 
DAAD-Alumni beteiligt sein. 

Als DAAD-Alumni gelten Personen, die nachweislich eine DAAD-
Individualförderung erhalten haben. 

Über den Antrag entscheidet der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). 
Kriterium für die Entscheidung ist die Übereinstimmung der Veranstaltung mit den 
Zielen des Programms. Zudem sollte das Vorhaben überzeugend dargestellt 
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